
Bibliotheksordnung 
 
 
 
 

1. Jeder Benützer erhält eine Biblio-Card (Strichcodeausweis) und ist zur 
Einhaltung der Bibliotheksordnung verpflichtet. 

 
2. Die Entlehnung ist gratis. Sie kann nur bei Vorlage des Entlehnausweises 

(Biblio-Card) erfolgen. Bei Nichteinhaltung der Entlehnfrist werden 
Überziehungs- bzw. Mahngebühren eingehoben. 

 
3. Die Öffnungs- und Entlehnzeiten werden durch Anschlag am Bibliothekseingang 

bekannt gemacht. Sie betragen derzeit mindestens 9 Stunden pro Woche. 
 

4. Die Entlehnzeit für Bücher beträgt zwei Wochen; eine Verlängerung ist möglich. 
Die Entlehnzeit für Zeitschriften und alle anderen Medien beträgt drei Tage; eine 
Verlängerung ist nur in Ausnahmefällen möglich. 

 
5. Es dürfen höchstens fünf Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs, etc.) 

gleichzeitig entlehnt werden. Ausnahmen sind in begründeten Fällen (z.B. 
Referat, FBA, Matura) möglich. 

 
6. Nicht ordnungsgemäß entlehnte Bücher dürfen nicht aus der Bibliothek entfernt 

werden. 
 

7. Speisen und Getränke dürfen nicht in die Bibliothek mitgenommen werden. 
Taschen und Kleidungsstücke sind an der dafür vorgesehenen Garderobe 
abzulegen. 

 
8. Die Bücher sind sorgsam zu behandeln. Entlehnte Medien dürfen nicht an Dritte 

weiter verliehen werden. 
 

9. Bei Beschädigung oder Verlust eines Mediums ist ein adäquater Wertersatz zu 
leisten. 

 
10. Die Benützung der Arbeitscomputer ist nur unter Aufsicht des diensthabenden 

Lehrers erlaubt. Unsachgemäße Behandlung der Geräte bzw. unberechtigter 
Datenzugriff können zum Entzug der Benützungsberechtigung führen. 


